
§ 48 EheG; § 13 Berliner VO über den Mutter- und 
Kinderschutz und die Rechte der Frau vom 13. Oktober 
1950.

1. Es entspricht grundsätzlich nicht dem Wesen der 
Ehe, ein zerrüttetes Eheverhältnis aufrechtzuerhalten.

2. Für den Widerspruch aus § 48 Abs. 2 EheG muß 
es als beachtlich angesehen werden, wenn durch die 
Scheidung die auf dem Grundsatz der Gleichberech
tigung beruhende Stellung der Frau verletzt wird.

3. Die Aufrechterhaltung einer zerrütteten Ehe liegt 
grundsätzlich nicht im Interesse der minderjährigen 
Kinder.

KG, Urt. vom 13. Juli 1951 — 2 UR 88/51.
Aus den G r ü n d e n :

Grundsätzlich muß bei der Frage, ob der Widerspruch 
des beklagten Ehepartners beachtlich ist oder nicht, 
mit dem Obersten Gericht davon ausgegangen werden, 
daß die Aufrechterhaltung einer zerrütteten Ehe nicht 
als sittlich gerechtfertigt angesehen werden kann. Die 
Bedeutung der Ehe im gesellschaftlichen Leben liegt 
gerade — wie in der erwähnten Entscheidung des 
Obersten Gerichts (NJ 1951 S. 222 ff.) zum Ausdruck 
gebracht wird — darin, „daß sie nicht nur eine indivi

duelle Angelegenheit der Eheleute ist, sondern auch 
gesellschaftliche Ziele und Ideale zu fördern hat: Die 
Arbeitsfreude, das ständige Streben zur weiteren per
sönlichen Entwicklung, auch die Freude an der Familie.“ 
§ 13 der Berliner Verordnung über den Mutter- und 
Kinderschutz und die Rechte der Frau vom 13. Oktober 
1950 spricht aber nicht umsonst davon, daß die ge
s u n d e  Familie ein Grundpfeiler der demokratischen 
Gesellschaft ist. Daraus folgt, daß die Gesellschaft an 
der Aufrechterhaltung ungesunder Ehen nicht inter
essiert ist. Ehen, die in Wirklichkeit keine mehr sind, 
sondern nur noch der Form nach bestehen, sind daher 
grundsätzlich zu scheiden. Dies hat auch das Oberste 
Gericht in der erwähnten Entscheidung betont, wenn 
es darauf hinweist, daß eine zerrüttete Ehe für viele 
und gerade in voller Leistungsfähigkeit stehende Men
schen „eine Zerstörung ihrer Lebensfreude und eine 
Hemmung ihres „Arbeitsenthusiasmus“ bedeutet.

Der Widerspruch des beklagten Ehegatten kann also 
nur noch beachtlich sein, wenn b e s o n d e r e  Gründe 
im E i n z e l f a l l  a u s n a h m s w e i s e  die Aufrecht
erhaltung der — an sich zerrütteten — Ehe erfordern, 
insbesondere, wenn die Scheidung der Ehe gegen das 
Gleichberechtigungsprinzip verstoßen würde. In der 
erwähnten Entscheidung des Obersten Gerichtes wer
den einige Beispiele angeführt, in denen die Versagung 
des Scheidungsbegehrens denkbar wäre. Im vorliegen
den Falle liegt weder einer dieser Gründe noch ein 
sonstiger Grund vor, durch den der Widerspruch der 
Beklagten gerechtfertigt sein könnte. Die Ehe der Par
teien ist infolge der jetzt seit mehr als vier Jahren 
bestehenden endgültigen Trennung und auch der vor 
dieser Zeit liegenden längeren Evakuierung der Be
klagten derart tiefgreifend zerrüttet, _ daß ein Zu
sammenleben, das den gesellschaftlichen Anforde
rungen, die an eine Ehe zu stellen sind, auch nur im 
entferntesten entsprechen könnte, zwischen den Par
teien nicht mehr erwartet werden kann. Wie der 
Kläger behauptet und die Beklagte nicht bestritten hat, 
besteht keinerlei innerer Kontakt mehr zwischen den 
Parteien, was sich auch in der Hartnäckigkeit, mit der 
der Kläger seine Ehescheidung betreibt, zeigt. Es ist 
also nicht damit zu rechnen, daß der Kläger wieder zu 
seiner Familie zurückkehrt, was er selbst auch klar 
und bestimmt vor dem Senat erklärt hat. An dem der
zeit bestehenden tatsächlichen Zustand würde sich also 
selbst dann nichts ändern, wenn die Ehe nicht ge
schieden • würde. Daß ein die Scheidung verweigerndes 
Urteil den Kläger dahin beeinflussen könnte, daß er 
wieder zu seiner Familie zurückkehrt, ist bei dem 
Alter der Parteien und der besonderen Lage des Einzel
falles, nachdem schon die Abweisung seines früheren 
Scheidungsbegehrens diesen Erfolg nicht gezeitigt hat, 
nicht zu erwarten. Der Kläger ist ein reifer Mensch, 
der seinen Entschluß, die eheliche Gemeinschaft mit 
der Beklagten nicht wieder aufzunehmen, unmißver
ständlich zum Ausdruck gebracht hat. Daß seine Nei
gung zu der Beklagten erloschen ist, geht daraus her
vor, daß er seit seiner Trennung von ihr treu zu der 
anderen Frau, mit der er zusammenlebt, hält. Es liegt

also, was das Landgericht verkannt hat, sowohl im 
Interesse der Gesellschaft als auch des Klägers, daß 
die inhaltlos gewordene Form, die ihn noch an die 
Beklagte bindet, beseitigt und ihm die Möglichkeit 
gegeben wird, seine jetzige tatsächliche Lebensgemein
schaft auch rechtlich zu einer Ehe zu machen.

Die Scheidung der Ehe widerspricht aber auch nicht 
den Interessen der Beklagten. Diese wird für den Fall 
der Scheidung nicht schlechter gestellt als bei Auf
rechterhaltung der Ehe. Sie hat inzwischen einen Beruf 
ergriffen und verdient hierdurch mindestens soviel, als 
der Kläger zur Zeit des Zusammenlebens der Parteien 
im Rahmen einer fünfköpfigen Familie für ihren Un
terhalt aufwenden konnte. Die Beklagte hat durch ihr 
Verhalten gezeigt, daß sie durchaus in der Lage ist, 
auf eigenen Füßen zu stehen und aus eigener Kraft 
ihren bisherigen Lebensstandard aufrechtzimrhalten. 
und also keinesfalls auf die wirtschaftliche Hilfe ihres 
Ehemannes angewiesen.’ ist. Gesichtspunkte der Sicher
stellung ihres Unterhalts, die für die Beachtlichkeit des 
Widerspruchs als wesentlich angesehen werden können, 
wenn die Frau durch die Scheidung in wirtschaftliche 
Not geraten oder ihre wirtschaftliche Lage sich wesent
lich verschlechtern würde, fallen also bei der Beklag
ten nicht ins Gewicht; denn auch das Unterhaltsrecht 
(insbesondere § 58 EheG) hat durch die veränderte ge
sellschaftliche Stellung der Frau in unserer Ordnung 
einen neuen Inhalt erhalten. Im einzelnen wird hierzu 
auf die grundlegende Entscheidung des Obersten Ge
richtes vom 1. Dezember 1950 — 1 Zz 36/50 — (NJ 1951 
S. 128) verwiesen. Wirtschaftliche Gründe können also 
— wie selbst das Landgericht zutreffend festgestellt 
hat — die Aufrechterhaltung der zerstörten Ehe der 
Parteien niemals rechtfertigen.

Auch die von der Beklagten zur Begründung ihres 
Widerspruchs vorgetragenen ideellen Erwägungen 
können die Aufrechterhaltung der Ehe nicht recht- 
fertigen. Im vorliegenden Falle ist nicht das Begehren 
des Klägers, die seit langem zerrüttete Ehe zu scheiden, 
unsittlich, sondern das Festhalten der wirtschaftlich 
unabhängig gewordenen Beklagten an einer nur der 
Form nach noch bestehenden „Ehe“. Das gleiche gilt 
für den von der Beklagten bei ihrer persönlichen An
hörung vor dem Senat vorgetragenen Gesichtspunkt, 
daß sie nicht als „geschiedene Frau“ herumlaufen 
wolle. Der Beklagten sei hierzu gesagt, daß ihr Wert 
als Mitglied unserer Gesellschaft und auch als Frau 
durch die Tatsache der Scheidung ihrer Ehe in keiner 
Weise beeinträchtigt wird. Derartige Erwägungen, wie 
sie die Beklagte anstellt, mögen in einer Zeit, als die 
Ehe für die Frau die „Versorgungsanstalt“ war und 
die Heiratsaussichten einer geschiedenen Frau geringer 
waren, am Platze gewesen sein; auf keinen Fall aber 
passen sie auf unsere Zeit, in der sich die Frau ihre 
Gleichberechtigung erkämpft hat und in immer 
stärkerem Maße ihren Platz in der Produktion, in Staat 
und Verwaltung usw. einnimmt. Das Ansehen eines 
Menschen wird nicht dadurch bestimmt, ob er ledig, 
verheiratet, verwitwet oder geschieden ist, sondern 
dadurch, welchen Platz er in der Gesellschaft ein
nimmt. Der Widerspruch der Beklagten war also nicht 
zu beachten, da keiner der von ihr vorgetragenen 
Gründe die Aufrechterhaltung der Ehe bei richtiger 
Würdigung des Wesens der Ehe und des gesamten 
Verhaltens beider Ehegatten sittlich rechtfertigt. ...

Nach § 48 Abs. 3 EheG ist dem Scheidungsbegehren 
nicht stattzugeben, wenn das wohlverstandene Inter
esse eines oder mehrerer minderjähriger Kinder, die 
aus der Ehe hervorgegangen sind, die Aufrechterhal
tung der Ehe erfordert. Dies liegt aber im vorliegen
den Falle nicht vor. Von den drei Kindern der Parteien 
sind nur noch die 15jährige Brigitte und der 14jährige 
Wolfgang minderjährig. Der älteste Sohn Günther ist 
im Laufe des Prozesses volljährig geworden; er hat 
seine Lehre beendet, steht in einem festen Arbeits
verhältnis und steuert von seinem Arbeitsverdienst, 
der zur Zeit höher ist als der des Klägers, zur Haus
haltsführung der Familie (er wohpt nach wie vor bei 
der Mutter) bei. Den Unterhalt der beiden anderen 
Kinder hat der Kläger mit monatlich 100,— DM sicher
gestellt, wobei zu berücksichtigen ist, daß dem Kläger 
für seinen eigenen Unterhalt nur 140,— bis 150,— DM 
monatlich verbleiben. Es besteht keine Veranlassung 
zu der Befürchtung, daß der Kläger seiner Unterhalts-
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